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oorftabt, ift ein grofjeê SRagajtngeBäube oollenbet morben.
begonnen ïjat nun aud) ber Sau be§ großen Sanïge*
bäube§ be§ Comptoir d'Escompte de Genève am Steinen*
Berg.

_

©rope ffabrif ©ebäuiidjfeiten läfjt jurjeit bie
©fjemifdje $nbuftrie=@efe(lfd)aft an ber MpbecGSteirofett*
ftrafje ausführen. Söeitere Dcettbauten finb auf bent
ffabrifareat an ber tlliaurerfirage nodj ju nerjeicijnen.
5Bäf)renb an ber SJtattenftrafje bie ©rbauêgrabuttgen für
ein Sd)reinereigebäube erfolgen, wirb am Sdforenroeg
an einem ffabrifgebäube für eleftrifdje Apparate gebaut.
— Söotjn^äufer finb an ber Sdfmarztoalballee oier
im Sîoffbau erfteüte zu oerjeic^nen. ©in roeitereö nocl)
im JRol)bau erfteltteê 5ßot)nt)au§ befinbet ficf) an ber
.fïteinfptningerftraffe, fomie eine Siüa an ber Sütimeper*
ftrafjje. Ser Stufbau eine§ 2öotjnt)aufe§ tjat audj an ber
Surgituberftrage, ©de Steinenring, begonnen.

ûfikiljttuttgèôauten in ber Steglevfcljcn Sonmarctt*
fabrif tu fflurliugctt. Surd) ben Stnfauf ber 3iegler=
fdjen Sontoarenfabrtf in ffturtingen ift bie Stabt Schaff*
tjaufen in bett Sefit) einer Sttizafü ©ebäube gefontmen,
bie fid) nad) fadjtnännifdjer Beurteilung fetjr gut jum
Umbau in Sßofjnungen eignen mürben. Berechnungen
fjaben ergeben, baff bie auf bem oott ber ©imootjner*
gemeinbe erroorbenen Sireat ftefyenben ©ebäube ber Sieg*
terfcfjen Sonmarenfabrit buret) entfpredjenben Umbau
fetjr fdjöne SBotgtungeit abgeben mürben. Sie Stu§füt)=

rung be§ projettes £)ätte ben Sßorteit für ficf), baff itt
ca. 7 fbionaten naef) Saubeginn minbeften§ 20 9Bof)=

nungen bezugsfertig mären.
Sa§ Sauprofeft zerfällt in oier Seile. f)m Sübbau

tonnten in furzer ffrift 15 SBoljnungen (je 3 gintmer
mit SMdje) erftetlt merben ; im 93tittelbau 5 SBotjnungen,
ben oben genannten äfptlicf), unb im Swifdjenbau z«
äSotjnungen zu 4 Säumen. Sa im parterre beS Sorb*
baueS mit Sücffidjt auf bie §öbe be§ SaunteS (ca. 4 m)
am jToecfmäfjigften eine äöerfftätte ober Sftagazin ein*
gerichtet toerben tonnte, roirb oorgefdjtagen, Ijier baoott
abjufetjen, SBoIjnungen einguricf)tert. Sagegen mürben
bie barüber liegenben Stocfmerfe oier fdjöne SBofjnuttgett
(à 4 Qimmer mit küdje unb Sab) abgeben, auf)erbeut
im Sadjftocfe nod) 2 {feinere SBofjnungett. Sltfo total
in biefem ©ebäubeteil 6 SBotjnungen.

^
Sie Baufoften betragen nad) bent Sorattfd)lag 540,000

ffranfen. Sie Stufftettung über bie ©rroerbung ber Sie*
genfd)aft ergibt nach Slbjug ber Summen für bie SBaffer*
traft unb bie oorfjanbenett ©ebäulicljfeiten eine Seiner*
tuttg be§ Soben§ mit ffr. 36,000. Semnadj mürbe ber
Sotalaufmanb für bie projezierten Sauten (einfdjtiefjtidj
be§ Saupla^e§) runb ffr. 580,000 betragen.

Sie oorgefdjtagene Söfttng bietet nun oerfd)iebene
Borteite. ©ine forgfältige Berechnung erzeigt einen ©e=
mittn oon ffr. 180,000 gegenüber ben Stusgabert, roetd)e
ein Seubau erforbern mürbe. Stufferbem föttttten eine
ganje Stn§af)f SJlagazinräume, Sdfuppen zc. anbermeitig
oermenbet unb jeber ffamitie ein ©ärtd)en zugeroiefen
merben. Stud) bezüglich be§ Saumint)alte§ etttfprecïjen
bte oorgefdjlagenen 2ßof)nung§bauten allen billigen Én=
forberungen. Sie Herren SB. ißfifter unb (TO. £äfeli
gaben ba§ Jßrojeft begutachtet. ÏÏCucf) fie finb ber Stuf*
faffung, bafj unter ben heutigen Sertjältniffen bie Surd)*
füfjrung be§ oorgefefjenen projettes eine empfetjtenêroerte
Söfung zur rafdjen S et)eb ung ber äöofynungstiot ift. Ser
Stabtrat ftellt be§hafb ben Antrag, e§ fei iljttt ein .ürebit
oon ffr. 580,000 zu getoäljren, um ba§ ißrofeft burcfjzufütjren.

— Sa ber Stabtrat mit bem ©inbau oon SBotj*
uungen in bie ©ebäube ber S^SÏêî-'f^en Son*

fflurlingen rafd) oormärts fommett^ brennenbe 3Bol)nung§not tatfäcblicb
'®| 9efd)te^t, tjat ba§ Sureau bes ©rofzen Stabtratesm llnbetract)t ber Sringlidjfeit bie Sorlage oon fid) au§

an eine Spezialfommiffion geroiefen, befteljenb au§ ber

©efd)äft§prüfung§fomtniffion, ermeitert burc^ z^ei bau*

funbige SDlitglieber be§ ©ro^en Stabtrate§.

Saittid)Cê aus .ôerisau. (2fu§ ben Serljanblungen
be§ ©emeinberateê.) Sie Saufommiffiott mad)t auf bie

Sottoenbigfeit ber ©rridftung einer Sebürfni§anftalt
itt ber Säfje be§ Siet)mart'te§ unb ßeug{)aufe§ aufmerf*
fant. Ser Sat hat fid) mit ber ©rftellung einer Se*

bürfni§anftalt mit brei Slborten unb einem 'ipiffotr an

genanntem platze pringipieff einoerftanben erffärt unb
bie Saufommiffiott beauftragt, fid) mit ber eibgenöffifdjen
^rieg§materialoerroaltung betreffenb Seteiligung an ben

Saufoften in Serbinbung zu fe^en-

©aêiucrf ©^ur. Ser ©ro^e Stabtrat bereinigte für
©rftellung einer ©inridjtung zur ©nfroäfferttitg be§ Seer?
im ©aSraerf einen ^rebit oott 6000 ffr.

Saumefcu in .ftreuzlittgett (S^urgau). Sie oier
2frd)iteften ber Drtêgemeinbe haben Släne eingereicht für
eine öffentliche Sebürfni§anftalt an ber ^oft*
ftra^e bei ber „fteloetia" unb zwar foldfe mit unb ofyne

Serfaufsbitbe. Siefe tßläne fönnen irrt @rbgefd)o^ bes

©emeinbetjaufes, früljerem Simmer beÄeutfdjen .^ilfs*
oerein§, mo fie auêgeftellt finb, eingefefjett merben.

MiielppmttlHuiiig Mir. Dir oitli^e

(S8utibe§raG6efd)luü ttom 29. Dttober 1918.)

(©d)tub-)

IH. Spftemzulaffungeit.
2lrt. 13. 1. Seher ffabrifant ober beffen beöoll*

mää)tigter Sertreter, toeld)er in ber Sdjtueij SBaffer*

meffer in Ser!ef)r gtt fe^en fieabfichtigt, ift gehalten,
für bie betreffenden Spfteme bie Spftemprüfung unb

Sulaffttng naci)zufud)en. SRit bem ©efitdje ^at er feinen

Samen, bejielfnnggtoeife bie ffirma unb fein SotniS»
anzugeben.

2. Son jebem ÜBaffermefferfpftem, ba§ in Serfeg^
gefegt werben foil, finb groei gleidje ©pemplare in bet

Pom Slmt beftintmten ©rö^enftufe bem Slmt unentgeltlich
eingttfenben. Siefe §ur Spfiemprüfung bienenben ©gern*

S\

UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL
Erste schweizerische FabriK für elektrisch geséhweisste Ketten

FABRIK IN METT
Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran und FlaschenzugkettSh,
Kurzgiiedrige Lastketten für Giesserel^n etc.

Speziai-Ketten für Elevatoren. Eisenbahn-Bindketten
Notkupplungsketten. Schiffsketten. Gerüstketten. Pflugketren,

Gleitschutzketten Für Automobile etc.
Grössre Leislungsfabigkefr- Dgene Prüfungsmaschine ' Ketten höchster Tragkr

AUFTRÄGE NEHMEN ENTGEGEN;
VEREINIGTE DRAHTWERKE A.- G», BIEL

A.-G. DER VON MOOSSCHEN EISENWERKE, LÜZERN
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vorstadt, ist ein großes Magazingebäude vollendet worden.
Begonnen hat nun auch der Bau des großen Bankge-
bäudes des Comptoir ll'IZseompts llo Conors am Steinen-
berg. Große Fabrik - Gebäulichkeiten läßt zurzeit die
Chemische Industrie-Gesellschaft an der Klybeck-Dreirosen-
straße ausführen. Weitere Neubauten sind auf dein
Fabrikareal an der Maurerstraße noch zu verzeichnen.
Während an der Mattenstraße die Erdausgrabungen für
ein Schreinereigebäude erfolgen, wird am Schorenweg
an einem Fabrikgebäude für elektrische Apparate gebaut.

Wohnhäuser sind an der Schwarzwaldallee vier
im Rohbau erstellte zu verzeichnen. Ein weiteres noch
im Rohbau erstelltes Wohnhaus befindet sich an der
Kleinhüningerstraße, sowie eine Villa an der Rütimeyer-
straße. Der Aufbau eines Wohnhauses hat auch an der
Burgunderstraße, Ecke Steinenring, begonnen.

Wohnungsbauten in der Zieglerschen Tonwaren-
fabrik in Flurlingen. Durch den Ankauf der Ziegler-
schen Tonwarenfabrik in Flurlingen ist die Stadt Schaff-
Hausen in den Besitz einer Anzahl Gebäude gekommen,
die sich nach fachmännischer Beurteilung sehr gut zum
Umbau in Wohnungen eignen würden. Berechnungen
haben ergeben, daß die auf dem von der Einwohner-
gemeinde erworbenen Areal stehenden Gebäude der Zieg-
lerschen Tonwarenfabrik durch entsprechenden Umban
sehr schöne Wohnungen abgeben würden. Die Aussüh-
rung des Projektes hätte den Vorteil für sich, daß in
ca. 7 Monaten nach Baubeginn mindestens 20 Woh-
nungen bezugsfertig wären.

Das Bauprojekt zerfällt in vier Teile. Im Südbau
konnten in kurzer Frist 15 Wohnungen (je 3 Zimmer
mit Küche) erstellt werden; im Mittelbau 5 Wohnungen,
den oben genannten ähnlich, und im Zwischenbau zwei
Wohnungen zu 4 Räumen. Da im Parterre des Nord-
baues mit Rücksicht auf die Höhe des Raumes (ca. 4 m)
am zweckmäßigsten eine Werkstätte oder Magazin ein-
gerichtet werden könnte, wird vorgeschlagen, hier davon
abzusehen, Wohnungen einzurichten. Dagegen würden
die darüber liegenden Stockwerke vier schöne Wohnungen
(à 4 Zimmer mit Küche und Bad) abgeben, außerdem
im Dachstocke noch 2 kleinere Wohnungen. Also total
in diesem Gebäudeteil 6 Wohnungen.

^
Die Baukosten betragen nach dem Voranschlag 540,000

Franken. Die Aufstellung über die Erwerbung der Lie-
genschast ergibt nach Abzug der Summen für die Wasser-
kraft und die vorhandenen Gebäulichkeiten eine Bewer-
tung des Bodens mit Fr. 36,000. Demnach würde der
Totalaufwand für die projektierten Bauten (einschließlich
des Bauplatzes) rund Fr. 580,000 betragen.

Die vorgeschlagene Lösung bietet nun verschiedene
Vorteile. Eine sorgfältige Berechnung erzeigt einen Ge-
winn von Fr. 180,000 gegenüber den Ausgaben, welche
ein Neubau erfordern würde. Außerdem könnten eine
ganze Anzahl Magazinräume, Schuppen :c. anderweitig
verwendet und jeder Familie ein Gärtchen zugewiesen
werden. Auch bezüglich des Rauminhaltes entsprechen
me vorgeschlagenen Wohnungsbauten allen billigen An-
sorderungen. Die Herren W. Pfister und M. Häfeti
haben das Projekt begutachtet. Auch sie sind der Aus-
fassung, daß unter den heutigen Verhältnissen die Durch-
führung des vorgesehenen Projektes eine empfehlenswerte
Lösung zur raschen Behebung der Wohnungsnot ist. Der
Ätadtrat stellt deshalb den Antrag, es sei ihm ein Kredit
von Fr. 580,000 zu gewähren, um das Projekt durchzuführen.

Da der Stadtrat mit dem Einbau von Woh-
nungen in die Gebäude der Zieglerschen Ton-
^ "sa b rik Flurlingen rasch vorwärts kommen

7?^! îur die brennende Wohnungsnot tatsächlich

it. ^ das Bureau des Großen Stadtratesm Anbetracht der Dringlichkeit die Vorlage von sich aus

an eine Spezialkommission gewiesen, bestehend aus der

Geschäftsprüfungskommission, erweitert durch zwei bau

kundige Mitglieder des Großen Stadtrates.

Bauliches aus Herisau. (Aus den Verhandlungen
des Gemeinderates.) Die Baukommission macht auf die

Notwendigkeit der Errichtung einer Bedürfnisanst all
in der Nähe des Viehmarktes und Zeughauses aufmerk-
sam. Der Rat hat sich mit der Erstellung einer Be-
dürfnisanstalt mit drei Aborten und einem Pissoir an

genanntem Platze prinzipiell einverstanden erklärt und
die Baukommission beauftragt, sich mit der eidgenössischen

Kriegsmaterialverwaltung betreffend Beteiligung an den

Baukosten in Verbindung zu setzen.

Gaswerk Chur. Der Große Stadtrat bewilligte für
Erstellung einer Einrichtung zur Entwässerung des Teers
im Gaswerk einen Kredit von 6000 Fr.

Bauwesen in Kreuzliugen (Thurgau). Die vier
Architekten der Ortsgemeinde haben Pläne eingereicht für
eine öffentliche Bedürfnisanstalt an der Post-
straße bei der „Helvetia" und zwar solche mit und ohne

Verkaufsbude. Diese Pläne können im Erdgeschoß der

Gemeindehauses, früherem Zimmer deMieutschen Hilfs-
Vereins, wo sie ausgestellt sind, eingesehen werden.

BMziehWMMdmiig betr. die amtliche

(Vmidesratsbeschluß vom 29. Oktober 1918.)

(Schluß.)

Slfftemzulassungen.
Art. 13. 1. Jeder Fabrikant oder dessen bevoll-

mächtigter Vertreter, welcher in der Schweiz Wasser-
Messer in Verkehr zu setzen beabsichtigt, ist gehalten,
für die betreffenden Systeme die Systemprüfung und

Zulassung nachzusuchen. Mit dem Gesuche hat er seinen

Namen, beziehungsweise die Firma und sein Domizu
anzugeben.

2. Von jedem Wassermessersystem, das in Verkehr

gesetzt werden soll, sind zwei gleiche Exemplare in der

vom Amt bestimmten Größenstufe dem Amt unentgeltlich
einzusenden. Diese zur Systemprüfung dienenden ExeM-

H
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Lieferung von :

ispltaltdaehpappeii, jjolzzement, Kitaassen, Filzkarton

HBBSBgSBSSaugäB'BKSiaSiBBBBSEig&SBBBBBflBBHHBBBHBBÏ1 m iBl
ptare fotlert in bottfiänbig betriebsfertigem ffuftanbe, ent=

pred^enb ben in Verfehr gu fetjenben Stpparaien, ein=

getiefert werben.
Sa§ Stmt ift berechtigt, ottföttig weitere ©çemptare

in anbern ©röffenfiufen gu VrüfgroecEen eingubertangen.
Siefe ©çemptare gehen nach Stbfdjtu^ ber ©pftemprüfung
au ben gabrifanten gurücE, wätjrenb bie gwei erften
Sjemptare bei bem Stmt berbteiben.

3. 3u bem ©pftemprüfungSbegetjren ift angugeben,
unter welcher Vegeidwung unb in wetzen ©röffem
abftufungen ba§ betreffenbe Sßaffermefferfhftem in Ver=
fetjr gebraut über beffen §erftettung beabfidjtigt wirb.

4. (Sine beigugebenbe Vefdjreibung fott Sluffdjtufi
geben über bie SßirfungSweife, bie borfommenben Son»
ftanten, bie Einrichtung unb baê Verfahren für bie
Regelung beS ©angeS unb bie VebienungSborfdjriften
unb begleitet fein bon Zeichnungen, welche geeignet finb,
ben SôîedfcmiêmuS be» ÜDtefferS attfeitig beuttidtj erfennen
gu taffen.

5. Sie gabrifanten tjaben ft<h unterfchnfttich gu
berpftid)ten, baff bie bon itfnen in VerEefjr gebrauten
SBaffermeffer in allen wefentltdjen Seiten (SRateriat,
®onftruEtion unb StuSfütfrung) ben gur ©pftemprüfung
eingefanbten SRuftern be§ SpftemS entfpre^en.

Strt. 14. 1. lieber bie ßutaffuug ober Slbweifung
ber ©pfteme entfdjeibet bie ßommiffion auf Verict)t
unb Stntrag beS StmteS.

*2. 3m gatte ber Stbweifung beS ©pftemê wirb bem

Stntragftetter ber Vefdjtufj ber ßommiffion begrünbet.
3. Saê Stmt Eann bor Stutragftetlung an bie

tommiffion bie probiforifc^e Zulaffung eines ©pftemS
bis auf bie Sauer bon brei 3ut)ren auSfpredjen.

4. Sie S3efanntmad)ung ber gugelaffeneit ©pfteme
erfolgt im Vunbeêblatt, unter Zuordnung be§ ©pftem=
Seitens (Vuchftabe S mit DrbnungSnummer).^

Slrt. 15. 1. Steuerungen, bie gegenüber ben gu=

9«taffenen StuSfü^rungSformen eines ©pftemS nachträglich
beabfichtigt finb, t)at ber gabrifant bem Stmte angugeigen,
metctjeS barüber entfdjeibet, ob bie betreffenbe äftobififation
phne eine crgängenbe ©pftemprüfung unter berfetbeu
®f)ftemnummer guläfstg erfcffeint.

2. SaS Stmt ift berechtigt, bie ©infenbung eines

perbrauct)2mefferS in ber abgeänberten StuSfüt)rungS=
örm gu bertangen.

3. 9îict)tbefotgen ber borfteffeuben Verpflichtung
bpn feiten ber gabriEanten berechtigt bie ^omntiffion,
•be erteilte gutaffung ©pftemS gurüdgugiehen.

Strt. 16. 1. Sie ßutaffung eines ©pftemS Eann bon
°et ft'ommiffion gurücEgcgogen werben, wenn fich im

Saufe ber $eit SRänget tferauSftetlen unb ber Verfertiger
nicht innerhalb einer angemeffenen, bon ber ßommiffion
feftgefe^ten grift imftanbe ift, bie itjm gur Kenntnis
gebrachten Itebetftänbe gu befeitigen.

2. Ser (Snigug ber ßutaffung hut Eeine SBirfung
auf bie gur Zed beS ©ntgugeS bereits im VerEetw be=

finbtichen Verbraud)§meffer beS betroffenen ©pftemS;
bagegen bürfen bom SRomente beS (SntgugeS an Eeine

SReffer beS ©pftemS mehr bom gabriEanten in ben

VerEetjr gebracht werben.

IV. Prüfung unb Stempelung ber

Verbvan et; 5wa ffcvmeffer unb Stnfovberungen an btefe.

Strt, 17. 1. Stuf jebem Sßaffermeffer fott in bauer=

hafter SBeife augegeben fein:
a) Rarne unb SBohnort beS VerfertigerS ober beffen

gefepcheS SSarengeidjen ;
b) bie taufenbe gabriEnummer unb bie Qah^eSgahl

ber Sieferung;
c) bie bon ber fîommiffion erteilte ©pftembegeichnung ;

d) bie SurchlahfähigEeit in ßubiEmetern ober Sitern,
unb gwar mit bem ausgetriebenen Sßort ober
beffen gefeilter StbEürgung (m® bgw. in ben
nachftehenb erwähnten Stbftufungen. SttS Sürth
ta^fähigEeit ift biejenige SBaffermenge gu begeichneu,
welche unter einem SrucEbertuft innerhalb bes

SßJaffermefferS bon 10 m SSafferfäule in einer
©tunbc burch bett SBaffermeffer ftiefft.

iliiililiii!i!lllliiililli

KRISTALLSPIEGEL
in feiner Ausführung, in jeder
Schleifart und in jeder Façon mit
vorzüglichem Belag aus eigener
Belegerel liefern prompt, ebenso
alie Arten unbelegte, geschliffene und
— ungeschliffene —

KRISTALLGLÄSER
sowie jede Art Metall - Vergiasung
- aus eigener Fabrik —

Huppert, Singer & Oie., Zürich
Telephon Selnamn SPIEGELFABRIK Kanzleistrasse 57
6664
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plare sollen in vollständig betriebsfertigem Zustande, ent-
prechend den in Verkehr zu setzenden Apparaten, ein-

geliefert werden.
Das Amt ist berechtigt, allfällig weitere Exemplare

in andern Grvßenstufen zu Prüfzwccken einzuverlangen.
Diese Exemplare gehen nach Abschluß der Systemprüfung
an den Fabrikanten zurück, während die zwei ersten
Exemplare bei dem Amt verbleiben.

3. In dem Systemprüfungsbegehren ist anzugeben,
unter welcher Bezeichnung und in welchen Größen-
abstufungen das betreffende Wassermessersystem in Ver-
kehr gebracht oder dessen Herstellung beabsichtigt wird.

4. Eine beizugebende Beschreibung soll Aufschluß
geben über die Wirkungsweise, die vorkommenden Kon-
stauten, die Einrichtung und das Verfahren für die
Regelung des Ganges und die Bedienungsvorschriften
und begleitet sein von Zeichnungen, welche geeignet sind,
den Mechanismus des Messers allseitig deutlich erkennen

zu lassen.
5. Die Fabrikanten haben sich unterschriftlich zu

verpflichten, daß die von ihnen in Verkehr gebrachten
Wassermesier in allen wesentlichen Teilen (Material,
Konstruktion und Ausführung) den zur Systemprüfung
eingesandten Mustern des Systems entsprechen.

Art. 14. 1. Ueber die Zulassung oder Abweisung
der Systeme entscheidet die Kommission auf Bericht
und Antrag des Amtes.

2. Im Falle der Abweisung des Systems wird dem

Antragsteller der Beschluß der Kommission begründet.
3. Das Amt kann vor Antragstellung an die

Kommission die provisorische Zulassung eines Systems
bis auf die Dauer von drei Jahren aussprechen.

4. Die Bekanntmachung der zugelassenen Systeme
erfolgt im Bundesblatt, unter Zuordnung des System-
Zeichens (Buchstabe 8 mit Ordnungsnummerjfl

Art. 15. 1. Aenderungen, die gegenüber den zu-
gelassenen Ausführungsformen eines Systems nachträglich
beabsichtigt sind, hat der Fabrikant dem Amte anzuzeigen,
welches darüber entscheidet, ob die betreffende Modifikation
°chne eine ergänzende Systemprüfung unter derselben
Systemnummer zuläßig erscheint.

2. Das Amt ist berechtigt, die Einsendung eines
Verbrauchsmessers in der abgeänderten Ausführungs-
orm zu verlangen.

3. Nichtbefolgen der vorstehenden Verpflichtung
byn feiten der Fabrikanten berechtigt die Kommission,
'be erteilte Zulassung des Systems zurückzuziehen.

Art. 16. 1. Die Zulassung eines Systems kann von
ber Kommission zurückgezogen werden, wenn sich im

Laufe der Zeit Mängel herausstellen und der Verfertiger
nicht innerhalb einer angemessenen, von der Kommission
festgesetzten Frist imstande ist, die ihm zur Kenntnis
gebrachten Uebelstände zu beseitigen.

2. Der Entzug der Zulassung hat keine Wirkung
auf die zur Zeit des Entzuges bereits im Verkehr be-

sindlichen Verbrauchsmesser des betroffenen Systems;
dagegen dürfen vom Momente des Entzuges an keine

Messer des Systems mehr vom Fabrikanten in den

Verkehr gebracht werden.

IV. Prüfung und Stempelung der

Vervrauchs,vassermesser und Anforderungen an diese.

Art. 17. 1. Auf jedem Wassermesser soll in dauer-
hafter Weise angegeben sein:

a) Name und Wohnort des Verfertigers oder dessen

gesetzliches Warenzeichen;
b) die laufende Fabriknummer und die Jahreszahl

der Lieferung;
e) die von der Kommission erteilte Systembezeichnung;
ä) die Durchlaßfähigkeit in Kubikmetern oder Litern,

und zwar mit dem ausgeschriebenen Wort oder
dessen gesetzlicher Abkürzung (m^ bzw. I) in den
nachstehend erwähnten Abstufungen. Als Durch
laßfähigkeit ist diejenige Wassermenge zu bezeichnen,
welche unter einem Druckverlust innerhalb des

Wassermessers von 10 m Wassersäule in einer
Stunde durch den Wassermesser fließt.

!!!I!î!I!!!!I!II»!îi!!IIl

W keiner Huskükrnng, in jetler
Sekieiksrt unä in jeâer?Ä?on wit
vorxügliedein Seing sus eigener
kelegerei Ilekern prompt, ebenso
slie /Irten undeieZte, gesctllikkene un6
— ungesckliikene —

sowie jede ätrt Metsii - Vergissung
- sus eigener ?sdrik —

sîWPêl'i, Klizsi' 4 kis., Wch
relepboo Svliiàll 7>: snicnerr/vsnut 57
6664

W



;J46 Sanfte, fduoetj. $«mbtt>.=3eftm«ß („StKeifterblatt") Sr. 36

®g ift guläffig, auf ben SSBaffexmeffertt neben ber
SDurtplahfapigfeit in m® ober 1 aucp bie Soprroeite ber
@in= unb Slugftrömunggftupen anzugeben, unb §roar
mit bem auggefcpriebenen Söorte ober ber gefe|lid)en
Slbfürzung (cm ober mm). ®g paben babei bie folgenben
Seziepungen zu gelten:
Soprroeite: 10 15 20 25 30 40 50 mm
üurtplahfäptgfeit: 2 3 5 7 10 20 30 m'proStunbe.

Öuläfjtg finb aud) bie nacpfolgenben normalifierten
SBaffetmefferippen :

2Bafferrrteffer bon 2, 3, 5 m® ®urcplah mit 220 mm Sau»
länge unb 20 mm licpter SBeite ber Slnfcpluffftupen.

SBaffermeffer bon- 7 unb 10 m® ®urcplah mit 260 mm
Saulänge unb 25 mm licpter SBeite ber Slnfcpluffftupen.

ÏBaffermeffer bon 20 m® ®urcplah mit 300 mm Saulänge
unb 40 mm licpter SBeite ber Slnfcpluhftupen.
3n allen fallen muff bie Surcplahfäpigfeit in m®

ober 1 angegeben fein.
e) ®ie ®urcpfluhricptung, angegeben burcp einen fßfeil

ober burcp Sluffcprift am @in= itnb Sluggang.
2. Slllfätlig roeitere Sluffcpriften, bie ber gabrifant

ober ber Sigentümer anzubringen roünfcpt, unterliegen
ber ©enebmigung beg Slmteg.

3. Stfinben fid) Sluffcpriften auf bem ®edel unb ift
beffen Sntferneu opne ißlombenberlepung müglicp, fo
muff bie gabrifnummer beg Stefferg aucp auf einem
®eil beg ©efjäufeä untrennbar angegeben fein.

Slrt. 18. 1. ®ag ©epäufe foil bei einem ®rud Don
minbefteng 10 kg/cm® bicpt bellten.

__

2. Sei Söaffermeffern big unb mit 10 m® muh bie
.Qäplfcpeibe eine fixere Slblefung bon einem 1, bei Sßaf»
fermeffern big unb mit 20 m® eine fidjere Stblefung bort
10 1, bei Söaffermcffern big unb mit 30 m® eine fid)ere
Slblefung bon 100 1 geftatten.

3. ®ie Sommiffion behält fieb bor, Sonftrufcionen,
bei roelcpen ber Südfauf gepinbert ift, bon ber .gulaf»
fung augzufcpliehen.

Slrt. 19. ®ie Serbraucpgroaffetmeffer haben folgen»
ben Slnfptücpen zu genügen:

1. Seue Steffer bürfen bei einer Selaftung bon 5 big
50% ber ®urcplahfäpigfeit in ber Slnjeige einen
Regler bon + 3% niept überfepreiteu unb muffen
bet 2 % Selaftung. anlaufen.

2. Separierte «Keffer bürfen bei einer Selaftung bon
5—507»_ ber ®urcplahfäpigfeit einen gehler bon
± 4% nidjt überfepreiten unb tnüffen bei 3% Se»
laftung anlaufen.

JolBa Qpabsp, Eisenkonsiruktions-Werkstätts

Wisstepfhui», Wülflingerstrasss. — Tilcphen.

Spezialfabrik eiserner Fora»
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Slrt. 20. ®ie amtliche ifMfung ber Serbraudpg»
meffer erftredt fiep auf folgenbe fünfte :

a) Slnlaufempfinblicpfeit ;
b) Seftimmung ber gehler bei 5 unb 50% ber an»

gegebenen ®urcplahfäpigfeit ;

c) fßrtifung beg ßäplroerfeg.
®ie Sommiffion fann nähere Slugfüprunggbeftim

mungen ju biefem Slrtifel erlaffen.

Slrt. 21. ®ie Stempelung (amtlicher Stempel unb
Saprzapl) gefcïjieht burcp ißlombierung, roobei alle
Pomben geftempelt tuerben, meiere bag Oeffnen ober
eine Seränberung beg SBaffermefferg anzeigen. Sides
Säpere erfolgt nötigenfatlg in ber gulahberoilligung beg

betreffenben Spftemg ober in ben Slnroeifungen an bie

Srüfämter.
Slrt. 22. 1. gür feben geprüften Söaffermeffer roirb

bom Srüfamt ein Sefunbfcpein auggefteltt. ®ie Sefunb»
fcpeinbücper roerben ebenfo mie bie ißlombenzangen bom
Slmt geliefert.

2. Ueber alle amtlichen Prüfungen muh Srotofotl
geführt roerben. ®ie ^ßrototodformulare (gournale,
Sapportbugen) roerben bom Slmt geliefert.

3. ®ie SBafferberforgungen, refpeftibe bie Serroal»
tungen, finb berpflicptet, bie Sefunbfcpeine aufzuberoahren.
Sie haben überbieg ein Äontrotlrcgifter zu führen, aug
roelcpem erficptlicp ift, bah bie SSaffermeffer, unb z*uar
audj folepe, welche in bag gigentum ber Slbonnenten
übergegangen finb, zur periobifepen Sebifion gelangen.

4. ®en Organen beg Slmteg ftept bag Secpt zu, bon
biefem Segifter jebergeit @inficpt ju nepmen. ®ag Slmt
entfepeibet, ob bag borgelegte Segifter unb bie Segi»
ftratur ber Sefunbfcheine genügen.

Slrt. 23. ®ie fêommiffion fann befonbere Sor»
fdjriftcn über ben (Sinbau ber SBaffermeffer erlaffen.

Slrt. 24. gür bie amtliche Prüfung unb Stempelung
bon SBaffermcffern finb an bag betreffenbe fßrüfamt
bom Sluftraggeber folgenbe (Gebühren zu bezahlen:
1. SBaffermeffer mit einer ®urd)lahfâhigïeit

big unb mit 10 m' gr. 3. —
SBaffet meffer mit einer ©urcplahfähigEeit über

10 big 30 m ' '

„ 4. —
Sei fafultatiben amtlichen Prüfungen bon

SBaffermeffern bon über 30 m" Surcplah»
fapigfeit roirb für jebe angefangene Stufe
bon 10 m® mepr eine 3ufapgebüpr bon „ 1.—
beredjnet.

2. gür zurüdgeroiefene SBaffermeffer, an roelcpen bie

Srüfang ganz über teilroeife burcpgefûprt rourbe, roirb
bie bode (Sebupr erpoben.

3. Srroeift fiep ein Sßaffermeffer bor Slnfcpluh au
bit «ßrüfftation alg niept prüffäpig, fo erfolgt bie Süd'
gäbe opne (Stpebung einer ©ebüpr.

4. SBenn angnapmgroeife Prüfungen auperpalb beg

Srüfamteg, am Serroenbunggorte, ftattfinben rnüffen,
fo fommen zu ben borerroäpnten (Sebüpren noep bie

Seifefoften unb bie ®aggelber ber Seamten pinzu unb

auherbem ebentueHe ®rangportfoften für bie benötigten
Snftrumente unb püfunggpülfgmittet.

5. ffue Seiftung ber erforberlicpen Sebenarbeiteu
finb bie S^üfamtginpaber berpfltcptet.

6. gür bie ^uluffunggprüfung eineg Spftemg
bem Slmt eine ©ebüpr bon gr. 150 zu entrichten; für
ebentueHe ©rgäuzunggprüfungen big gr. 100, je nach

ben Serpältniffen.

V. ©Ültigfcitgöauer bev Stempelung, Kcuifiott
unb Sacpprüfujtg ber Scrbraudpurnfferntcffer.
Slrt. 25. ®ie ©ültigfeitgbauer ber Stempelung et*

lifept mit ®nbe Suni beg folgenben bierten Äalenberjapr^
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Es ist zulässig, auf den Wassennessern neben der
Durchlaßfähigkeit in m° oder I auch die Rohrweite der
Ein- und Ausströmungsstutzen anzugeben, und zwar
mit dem ausgeschriebenen Worte oder der gesetzlichen
Abkürzung sein oder mm). Es haben dabei die folgenden
Beziehungen zu gelten:
Rohrweite: 10 15 20 25 30 40 50 mm
Durchlaßfähigkeit: 2 3 5 7 10 20 30 pro Stunde.

Zuläßig sind auch die nachfolgenden normalisierten
Wassermessertypen:

Wassermesser von 2, 3, 5 m^ Durchlaß mit 220 mm Bau-
länge und 20 mm lichter Weite der Anschlußstutzen.

Wassermesser von 7 und 10 m° Durchlaß mit 260 mm
Baulänge und 25 mm lichter Weite der Anschlußstutzen.

Wassermcsser von 20 Durchlaß mit 300 mm Baulänge
und 40 mm lichter Weite der Anschlußstutzen.

In allen Fällen muß die Durchlaßfähigkeit in m^
oder I angegeben sein.

e) Die Durchflußrichtung, angegeben durch einen Pfeil
oder durch Aufschrift am Ein- und Ausgang.

2. Allfällig weitere Aufschriften, die der Fabrikant
oder der Eigentümer anzubringen wünscht, unterliegen
der Genehmigung des Amtes.

3. Befinden sich Aufschriften auf dem Deckel und ist
dessen Entfernen ohne Plombenverletzung möglich, so
muß die Fabriknummer des Messers auch auf einem
Teil des Gehäuses untrennbar angegeben sein.

Art. 18. 1. Das GeHänse soll bei einem Druck von
mindestens 10 stZ/om" dicht halten.

2. Bei Wassermessern bis und mit 10 muß die
Zählscheibe eine sichere Ablesung von einem I, bei Was-
sermesscrn bis und mit 20 eine sichere Ablesung von
16 I, bei Wassermcssern bis und mit 30 m° eine sichere
Ablesung von 100 t gestatten.

^

3. Die Kommission behält sich vor, Konstruktionen,
bei welchen der Rücklauf gehindert ist, von der Zulas-
sung auszuschließen.

Art. 19. Die Verbrauchswassermesser haben folgen-
den Ansprüchen zu genügen:

1. Neue Messer dürfen bei einer Belastung von 5 bis
50°/o der Durchlaßfähigkeit in der Anzeige einen
Fehler von 4^ 3°/o nicht überschreiten und müssen
der 2°/o Belastung, anlaufen.

2. Reparierte Messer dürfen bei einer Belastung von
5—50 °/o der Durchlaßfähigkeit einen Fehler von
sil 4°/o nicht überschreiten und müssen bei 3°/o Be-
lastung anlaufen.

LsA»? àillinàiliîM-ûûàM
^/ülllingersirssss. —

eiserne? for»«
kür à

UWMSKîNMSI'MV, v-ß tzTzZ

W«ài,Z« «SV« «»îizzà

— 8pv?!àMk! : forms« M à ksirià. —

KssànstrMioiM Mier ârl
VerAz-SsssîîâISî! M8b

Art. 20. Die amtliche Prüfung der Verbrauchs-
Messer erstreckt sich auf folgende Punkte:

a) Anlaufempfindlichkeit;
b) Bestimmung der Fehler bei 5 und 50°/° der an-

gegebenen Durchlaßfähigkeit;
0) Prüfung des Zählwerkes.
Die Kommission kann nähere Ausführungsbestim

mungen zu diesem Artikel erlassen.

Art. 21. Die Stempelung (amtlicher Stempel und
Jahrzahl) geschieht durch Plombierung, wobei alle
Plomben gestempelt werden, welche das Oeffnen oder
eine Veränderung des Wassermessers anzeigen. Alles
Nähere erfolgt nötigenfalls in der Zulaßbewilligung des

betreffenden Systems oder in den Anweisungen an die

Prüfämter.
Art. 22. 1. Für jeden geprüften Wassermesser wird

vom Prüfamt ein Befundschein ausgestellt. Die Befund-
scheinbücher werden ebenso wie die Plombenzangen vom
Amt geliefert.

2. Ueber alle amtlichen Prüfungen muß Protokoll
geführt werden. Die Protokollformulare (Journale,
Rapportbvgen) werden vom Amt geliefert.

3. Die Wasserversorgungen, respektive die Vermal-
tungen, sind verpflichtet, die Befundscheine aufzubewahren.
Sie haben überdies ein Kontrollregister zu führen, aus
welchem ersichtlich ist, daß die Wassermesser, und zwar
auch solche, welche in das Eigentum der Abonnenten
übergegangen sind, zur periodischen Revision gelangen.

4. Den Orgauen des Amtes steht das Recht zu, von
diesem Register jederzeit Einsicht zu nehmen. Das Amt
entscheidet, ob das vorgelegte Register und die Regi-
stratur der Befundscheine genügen.

Art. 23. Die Kommission kann besondere Vor-
schriftcn über den Einbau der Wassermesser erlassen.

Art. 24. Für die amtliche Prüfung und Stempelung
von Wassermcssern sind an das betreffende Prüfamt
vom Auftraggeber folgende Gebühren zu bezahlen:
1. Wassermesser mit einer Durchlaßfähigkeit

bis und mit 10 Fr. 3.
Wasser Messer mit einer Durchlaßfähigkeit über

10 bis 30 4.—
Bei fakultativen amtlichen Prüfungen von

Wassermessern von über 30 Durchlaß-
fähigkeit wird für jede angefangene Stufe
von 10 mehr eine Zusatzgebühr von „1.—
berechnet.

2. Für zurückgewiesene Wassermesser, an welchen die

Prüfung ganz oder teilweise durchgeführt wurde, wird
die volle Gebühr erhoben.

3. Erweist sich ein Wassermesser vor Anschluß an
die Prüfstation als nicht prüffähig, so erfolgt die Rück-

gäbe ohne Erhebung einer Gebühr.
4. Wenn ausnahmsweise Prüfungen außerhalb des

Prüfamtes, am Verwendungsorte, stattfinden müssen,
so kommen zu den vorerwähnten Gebühren noch die

Reisekosten und die Taggelder der Beamten hinzu und

außerdem eventuelle Transportkosten für die benötigten
Instrumente und Prüfungshülfsmittel.

5. Zur Leistung der erforderlichen Nebenarbeiten
sind die Prüfamtsinhaber verpflichtet.

6. Für die Zulassungsprüfung eines Systems ist

dem Amt eine Gebühr von Fr. 150 zn entrichten; für
eventuelle Ergänzungsprüfungen bis Fr. 100, je nach

den Verhältnissen.

V. Gültigkeitsdauer der Stempelung, Revision
und Nachprüfung der Verbrauchswassermesser.

Art. 25. Die Gültigkeitsdauer der Stempelung er-

lischt mit Ende Juni des folgenden vierten Kalenderjahres-
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SIrt. 26. 1. fRacp SI6(auf ber ©ültigfeitsbauer bcr
Stempelung muffen bie Söaffermeffer im Saufe beS

SalenberjapreS ausgebaut werben; fie finb alSbann ju
öffnen, gu reinigen, eüentuell ju reparieren unb jur
iRebifionSprüfung gu Bringen.

2. die Vefunbfcpcine ermatten ben Stempelaufbrucf
„iRebifion".

3. Sin foldtje rebtbierte SBaffermeffer werben bei ber
iRebifionSprüfung bie Slnforberungen gemäjf SIrt. 18,
-Biffer 2, gefteüt.

Slrt. 27. 1. SBaffermeffer, welche bor SIblanf ber
©ültigfeitsbauer §ur Vacpprüfung gelangen, biirfen
opne Verlängerung ber ©ültigfeitsbauer ber früheren
Prüfung im Verfefjr belaffen werben, wenn fie bei ber
^RicptigfeitSprüfung bei einer Velaftung bon 10 bis 50%
einen gelter bon weniger als + 5% aufweifen unb bei
einer Velaftung bon 5% anlaufen. (Sine ÜReuftempelung

unterbleibt; bagegen wirb ein Vefuubfcpem mit bem SIuf=
brucE „fRacpgeprüft, gilt als geprüft bis ..." abgeben.

2. SBaffermeffer, welche biefe ©renken überfiprciten,
muffen bor SBteberberwenbung repariert unb amtlich
geprüft werben.

3. die Verlegung bon Plomben bebiugt eine fRebt=

fionSprüfung, gemäß SIrt. 25.
SIrt. 28. 1. SBirb bie fRicptigfeit eines in Verfepr

ftepenben Verbraucpëmefferê bon einer Seite (SIbgeber
ober Slbnepmer) beftritten, fo Etat eine aüfälligc fRacp»

Prüfung, gemäff SIrt. 26 gu erfolgen, unb eS fallen bie
bieSbegüglicpen Soften gu Saften ber Partei, welcpe
ûnreept but-

2. daS SImt für äRafe unb (gewicht entfepeibet in
berartigen Streitfällen enbgültig.

VI. Ucbergangêbeftimmungcn.
Slrt. 29. 1. $ür SBaffermefferfpfteme, nach benen

|ür $eit beS SntrafttretenS biefer Verorbnung Ver=

oraudjSmeffer neu Ijergeftellt unb nachher in Verfepr
•^bracht werben, but bis fpäteftenS gwei üRonate nach
fmfrafttreten ber Verorbnung bie ©inretdptng beS

®bftemprüfungSgefucbeS gu erfolgen.
2. 3mei ÜRonate nacb ber amtlichen ©efanntmachung
3ulaffung eines SpftcmS müffen neu angefertigte

f^uffermeffer mit bem Spftemgeicpen berfepen gur amt=
''eben Prüfung gelangen.

Slrt. 30. 1. gür bie amtliche Prüfung ber bei

|ofrafttreten beS VrüfgwangeS bereits im Verfepr
wbenben SBaffermeffer wirb eine $rift bon bier Hapten,

• b- bis gum 1. Sunitar 1924, bewilligt.
i 2. 3)te SBafferüerforgungen buben bafür §u forgen,
ob bie amtliche Prüfung biefer 9Reffer auf bie 5«pre
^20 bis 1924 mögltcpft gfeicpmäfftg berteilt wirb.

3- diefe SBaffermeffer fünnen gur amtlicpeü Prüfung
?ogelaffen werben, auch wenn fie, abgefepen bon ben

* öie amtliche Prüfung unumgänglich nötigen SIn=

^oon, in bejug auf bie Sluffchriften, gernäfj Slrt. 16,

J w begug auf bie Zifferblätter, gernäfj SIrt. 17,
t Verorbnung nicht entfprechen.

Slrt. 31. der Zeitpunft be§ VegtnnS beS ißrüfgwangeS
für prüfpfltcptige SSaffermeffer über 30 durcplafjfäpig»
feit wirb in fpäterem Zeitpunfte feftgefc^t werben.

SIrt. 32. Vorftepenbe Verorbnung wirb in bie amt=
liehe Sammlung ber VunbeSgefeße unb Verorbmtngen
aufgenommen. Sie tritt, unter Vorbehalt ber in ihr
felbft enthaltenen UebergangSbeftimmungen, auf 1. 8a=
nuar 1919 in ®raft.

Uerband$we$eit.
|»aubwcrfô= unb ©cmcrbebcrem t>e£ $anton3

Zitricp. $n Vßepifon im „Söwen" tagte bie defe
g i e r t e n o e r f a m m Iun g beS ,fganbmerf§= unb ©ewerbe*
oereinS beS .Tfanton» Znricp- Slnwefenb waren 12 Vor=
ftanbsmitglieber, *57 delegierte unb oiele ©äfte. der
Vorfipenbe, 9IationaIrat dr. db- D bin g a begrüßte in
einer Slnfpracbe bie Verfammlung. diefe war juerft auf
ben 20. Dftober eingelaben worben, muffte bann aber
be? Vcrfamtnlungsoerbotes wegen oerfcf)oben werben,
der fRebner hob beroor, baß bie bureb bie febwierige
3eit beS Krieges gesoffenen Verbältniffe ben ffnfammen»
fcljluf? ber §anbwerfer= unb ©ewerbetreibenben geförbert
haben, doct) liegt bie fd)werfte 3«tt nicht hinter, fonbern
oor ihnen. Verriebene, für ben ^>anbwerfer= unb ©e=

werbeftanb äuf;erft wichtige ^Reformen fiepen in SluSficpt,
fo j. V. biè fReoifion beè f<bwei$erif<ben ffabrifgefepeS,
bas ©efep betreffenb ben Slrbeiterinnenfcbup, bie Sepr=

lingsfitrforge, bie ©infuprung ber 48 Stunbenwocpe. diefe
neue SlrbeitSeinteilung ift in deutfcplanb bereits einge=
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Art. 26. l. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der
Stempelung müssen die Wassermesser im Laufe des
Kalenderjahres ausgebaut werden; sie sind alsdann zu
öffnen, zu reinigen, eventuell zu reparieren und zur
Revisionsprüfung zu bringen.

2. Die Befundschcine erhalten den Stempelaufdruck
„Revision".

3. An solche revidierte Wassermesser werden bei der
Revisionsprüfung die Anforderungen gemäß Art. 18,
Ziffer 2, gestellt.

Art. 27. 1. Wassermesser, welche vor Ablauf der
Gültigkeitsdauer zur Nachprüfung gelangen, dürfen
ohne Verlängerung der Gültigkeitsdauer der früheren
Prüfung im Verkehr belassen werden, wenn sie bei der
Richtigkeitsprüfung bei einer Belastung von 10 bis 50°/o
einen Fehler von weniger als 5°/o aufweisen und bei
einer Belastung von 5°/o anlaufen. Eine Neustempelung
unterbleibt; dagegen wird ein Befundschein mit dem Auf-
druck „Nachgeprüft, gilt als geprüft bis..." abgeben.

2. Wassermesser, welche diese Grenzen überschreiten,
Müssen vor Wiederverwendung repariert und amtlich
geprüft werden.

3. Die Verletzung von Plomben bedingt eine Revi-
sionsprüfung, gemäß Art. 25.

Art. 28. 1. Wird die Richtigkeit eines in Verkehr
stehenden Verbrauchsmessers von einer Seite (Abgeben
oder Abnehmer) bestritten, so hat eine allfällige Nach-
Prüfung, gemäß Art. 26 zu erfolgen, und es fallen die
diesbezüglichen Kosten zu Lasten der Partei, welche
unrecht hat.

2. Das Amt für Maß und Gewicht entscheidet in
derartigen Streitfällen endgültig.

VI. Uebergangsbestimmungen.
Art. 29. 1. Für Wassermessersysteme, nach denen

AUr Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung Ver-
drauchsmesser neu hergestellt und nachher in Verkehr
^bracht werden, hat bis spätestens zwei Moimte "ach
smkrafttreten der Verordnung die Einreichnng des

Mstemprüsuugsgesuches zu erfolgen.
2. Zwei Monate nach der amtlichen Bekanntmachung
Zulassung eines Systems müssen neu angefertigte

jMssermesser mit dem Systemzeichen versehen zur amt-
Uchen Prüfung gelangen.

5.
Art. 30. 1. Für die amtliche Prüfung der bei

ffukrafttreten des Prüszwanges bereits im Verkehr
whenden Wassermesser wird eine Frist von vier Jahren,

' h. bis zum 1. Januar 1924, bewilligt.
2. Die Wasserversorgungen haben dafür zu sorgen,

uß die amtliche Prüfung dieser Messer auf die Jahre
^6 bis 1924 möglichst gleichmäßig verteilt wird.

3- Diese Wassermesser können zur amtlicheü Prüfung
Melassen werden, auch wenn sie, abgesehen von den

ì die amtliche Prüfung unumgänglich nötigen An-
Men, in bezug auf die Aufschriften, gemäß Art. 16,

M in bezug auf die Zifferblätter, gemäß Art. 17,
^ Verordnung nicht entsprechen.

Art. 31. Der Zeitpunkt des Beginns des Prüfzwanges
für prüspslichtige Wassermesser über 30 Durchlaßfähig-
keit wird in späterem Zeitpunkte festgesetzt werden.

Art. 32. Vorstehende Verordnung wird in die amt-
liche Sammlung der Bnndesgesetze und Verordnungen
aufgenommen. Sie tritt, unter Vorbehalt der in ihr
selbst enthaltenen Ueberqanqsbestimmunqen, aus 1. Ja-
nuar 1919 in Kraft.

Iklbanasmsen.
Handwerks- und Gewerbeverein des Kantons

Zürich. In Wetz ikon im „Löwen" tagte die Dele-
gie rte nve r s a m mlu n g des Handwerks- und Gewerbe-
Vereins des .Kantons Zürich. Anwesend waren 12 Vor-
standsmitglieder, '37 Delegierte und viele Gäste. Der
Vorsitzende, Nationalrat Dr. Th. Odin g a begrüßte in
einer Ansprache die Versammlung. Diese war zuerst auf
den 20. Oktober eingeladen worden, mußte dann aber
des Vcrsammlungsverbotes wegen verschoben werden.
Der Redner hob hervor, daß die durch die schwierige
Zeit des Krieges geschaffenen Verhältnisse den Zusammen-
schluß der Handwerker- und Gewerbetreibenden gefördert
haben. Doch liegt die schwerste Zeit nicht hinter, sondern
vor ihnen. Verschiedene, für den Handwerker- und Ge-
werbestand äußerst wichtige Reformen stehen in Aussicht,
so z. B. die Revision des schweizerischen Fabrikgesetzes,
das Gesetz betreffend den Arbeiterinnenschutz, die Lehr-
lingsfürsorge, die Einführung der 48 Stundenwoche. Diese
neue Arbeitseinteilung ist in Deutschland bereits einge-
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